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Preisanordnung Nr. 2048. 
— Blütenstauden —

Vom 18. November 1965

§1

/

(1) Für Blütenstauden der Warennummer 11 55 50 00 
gelten die in der Anlage festgelegten Höchstpreise und 
Handelsaufschläge. Die angegebene Warennummer be
ruht auf der 4. Auflage des Allgemeinen Warenverzeich
nisses, Stand 1. Januar 1958.

(2) Die Preise gemäß Abs. 1 verstehen sich für Stau
den der Güteklasse А der gültigen Gütebestimmungen. 
Für Stauden der Güteklasse S kann ein Aufschlag bis 
zu 20 % und für Stauden der Güteklasse В ein Ab
schlag bis zu 20 % vorgenommen werden.

(3) Die Einstufung der Sorten in Preisgruppen erfolgt 
durch die WB Saat- und Pflanzgut und wird gesondert 
in den Verfügungen und Mitteilungen des Landwirt
schaftsrates der Deutschen Demokratischen Republik 
bekanntgegeben.

§2

(1) Erzeuger beliefern den Großhandel zum Erzeuger
preis, den Einzelhandel zum Großhandelsabgabepreis 
und Endverbraucher zum Einzelhandelsverkaufspreis.

(2) Die Erzeugerpreise verstehen sich ab Hof des Er
zeugers verladen, einschließlich Innenverpackung, aus
schließlich Umverpackung.

(3) Die Großhandelsabgabepreise verstehen sich ab 
Versandstation des Großhändlers bzw. Erzeugers ver
laden, einschließlich Innenverpackung, ausschließlich 
Umverpackung.

(4) Die Einzelhandelsverkaufspreise verstehen sich ab 
Verkaufsstelle des Einzelhandels bzw. des Erzeugers,

einschließlich Innenverpackung, ausschließlich Umver
packung.

§3

(1) Für Blütenstauden, die gemäß § 1 in den Geltungs
bereich dieser Preisanordnung fallen, deren Art, Varie
tät oder Sorte in der Anlage nicht erfaßt ist, gelten die 
Preise für hinsichtlich der Vermehrungsmethode, der 
Kulturdauer und der Pflege vergleichbarer in der An
lage aufgeführter Blütenstauden.

(2) Für Arten von Blütenstauden, die gemäß § 1 in 
den Geltungsbereich dieser Preisanordnung fallen, in 
der Anlage jedoch nicht erfaßt und keiner der aufge
führten Blütenstauden angleichbar sind, müssen Preis
anträge bei der WB Saat- und Pflanzgut eingereicht 
werden. Die Preisfestsetzung erfolgt durch Preisbewilli
gung.

(3) Für Neuzüchtungen von Blütenstauden, die gemäß 
§ 1 in den Geltungsbereich dieser Preisanordnung fal
len, kann ein Zuschlag bis zu 50 °/o, für Neueinführungen 
bis zu 20 % erhoben werden. Die Höhe des Zuschlages 
und die Gültigkeitsdauer werden durch die WB Saat- 
und Pflanzgut festgelegt. Der Zuschlag steht ausschließ
lich dem Neuzüchter bzw. dem Betrieb, der die Neuein
führung vornimmt, zu.

§4

Diese Preisanordnung tritt am 1. Januar 1966 in Kraft.

Berlin, den 18. November 1965

Der Vorsitzende 
des Landwirtschaftsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik
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